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I. BAV-Förderbetrag für Beschäftigte mit geringem Einkommen 

(Steuermerkmal 07)

II. Online-Mitgliederportal der BVK Zusatzversorgung 

(http://mitgliederportal.bvk-zusatzversorgung.de)

III. Aktuelle Informationen

http://mitgliederportal.bvk-zusatzversorgung.de/


I. BAV-Förderbetrag für Beschäftigte mit geringem Einkommen 

(Steuermerkmal 07)



BAV-Förderbetrag für Beschäftigte mit geringem Einkommen (Steuermerkmal 07)

Â Umlage: dient der Finanzierung der laufenden Leistungen, wird also nicht für die spätere Rentenleistung des 

Versicherten angespart => 3,75 %

Â Pflichtbeitrag: wird in ein kapitalgedecktes System eingezahlt und für die spätere Rentenleistung des 

Versicherten angespart (kapitalgedeckter Abrechnungsverband ςAV II) => 4,80 %

Â Zusatzbeitrag: dient bei gemischtfinanzierten Kassen (Umlage + Zusatzbeitrag) dem Aufbau des Kapitalstocks, 

um letztendlich die Kasse in eine Kapitaldeckung zu führen. Wird also wie der Pflichtbeitrag für die Versicherten 

angespart => 4,00 %

Â Sanierungsgeld: dient nicht derFinanzierung von Leistungen, sondern deckt den zusätzlichen 

Finanzierungsbedarf der Kasse ab, der durch die Systemumstellung notwendig wird

Â Eigenbeteiligung: hierdurch werden Beschäftigte an der Finanzierung beteiligt. Eigenbeteiligung ist sowohl an 

einer Umlage als auch an einem (Zusatz-)Beitrag möglich



BAV-Förderbetrag für Beschäftigte mit geringem Einkommen (Steuermerkmal 07)

Steuerrechtliche Behandlung des (Zusatz)Beitrages

Der (Zusatz)Beitrag ist in einem ersten Dienstverhältnis nach§ 3 Nr. 63 EStG bis zu einem Freibetrag von 8 % der 

Beitragsbemessungsgrenze steuerfrei:

im Jahr 2019 von сΦпон ϵ κ ƳǘƭΦ рос ϵ



BAV-Förderbetrag für Beschäftigte mit geringem Einkommen (Steuermerkmal 07)

Steuerrechtliche Behandlung der Umlage

Die Umlage ist in einem ersten Dienstverhältnis nach§ 3 Nr. 56 EStG bis zu einem Freibetrag von 2 % der 

Beitragsbemessungsgrenze steuerfrei:

im Jahr 2019 von 1.608 ϵ κ ƳǘƭΦ моп ϵ  

(steuerfrei: seit 01.01.2008 1 %; ab 2014  2%, ab 2020  3% und ab 2025  4%)

Der Grenzwert nach§ 3 Nr. 56 EStG ist jedoch um steuerfreie Beiträge nach§ 3 Nr. 63 EStG zu vermindern

Nicht steuerfrei zu stellende Umlagen können nach§ 40 b EStG pauschal versteuert werden



BAV-Förderbetrag für Beschäftigte mit geringem Einkommen (Steuermerkmal 07)

Beispiel: mtlΦ нΦллл ϵ ƛƴ ŜƛƴŜƳ ŜǊǎǘŜƴ 5ƛŜƴǎǘǾŜǊƘŅƭǘƴƛǎ όStKl. I ςV)

Umlage: 3,75 %; Zusatzbeitrag 4 %; tarifgebundener Arbeitgeber

Zusatzbeitrag: нΦлллΣлл ϵ Ȅ п ҈ = 80,00 ϵ

steuerfrei nach Ϡ3 Nr. 63 EStG

Umlage: нΦлллΣлл ϵ Ȅ оΣтр ҈ Ґ трΣлл ϵ

davon nach Ϡ3 Nr. 56 EStG steuerfrei рпΣлл ϵ

όмΦслу ϵ Υ мн Ґ моп ϵ ΦκΦ ул ϵ ½ǳǎŀǘȊōŜƛǘǊŀƎύ

davon pauschal versteuert нмΣлл ϵ

individuell versteuert лΣлл ϵ

Steuerpflichtiges Bruttoentgelt = Gesamtbrutto

01.01.2019 ς31.12.2019 01 10 10 сΦтнлΣлл ϵнрнΣлл ϵ

01.01.2019 ς31.12.2019 01 10 11 мтΦнулΣлл ϵспуΣлл ϵ

01.01.2019 ς31.12.2019 01 20 01 нпΦлллΣлл ϵфслΣлл ϵ



BAV-Förderbetrag für Beschäftigte mit geringem Einkommen (Steuermerkmal 07)

Die Bundesregierung teilt mit:

https:// www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/betriebsrente-wird-attraktiver-353310

https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/betriebsrente-wird-attraktiver-353310


BAV-Förderbetrag für Beschäftigte mit geringem Einkommen (Steuermerkmal 07)

Durch das Betriebsrentenstärkungsgesetz wird ab dem 01.01.2018 ein neues Fördermodell zur kapitalgedeckten 

betrieblichen Altersversorgung mittels eines BAV-Förderbetrages eingeführt (Ä100 EStG). 

Der BAV-Förderbetrag ist ein staatlicher Zuschuss zu einem vom Arbeitgeber zusätzlich zum ohnehin geschuldeten 

Arbeitslohn geleisteten Beitrag in eine im Kapitaldeckungsverfahren finanzierte betriebliche Altersversorgung von 

Arbeitnehmern mit geringem Einkommen. 

Der Förderbetrag kanndamit von unseren Mitgliedern unter den gesetzlich genannten Voraussetzungen für 

Beiträge (Pflicht- oder Zusatzbeiträge) im Wege der Lohnsteuerverrechnung geltend gemacht werden.



BAV-Förderbetrag für Beschäftigte mit geringem Einkommen (Steuermerkmal 07)

Hierzu gehören auch Beiträge an die BVK Zusatzversorgung!

Â der Pflichtbeitrag (Versicherungsmerkmal 15) oder 

Â der Zusatzbeitrag (Versicherungsmerkmal 20) 

Â Beiträge des Arbeitgebers für Verträge der PlusPunktRenteals freiwillige Arbeitgeber-Höherversicherung oder 

Zuschuss zur Entgeltumwandlung (nicht begünstigt sind Leistungen des Arbeitgebers im Sinne des § 1a Abs. 1a 

und § 23 Abs. 2 BetrAVG ςersparte Sozialversicherungsbeiträge infolge einer Entgeltumwandlung)

=>  nicht aber eventuelle Umlagen (Versicherungsmerkmal 10). 



BAV-Förderbetrag für Beschäftigte mit geringem Einkommen (Steuermerkmal 07)

Förderbetrag 
(ÍÉÎȢ ΤΦΡ Ή-max. 480 
ΉɊ ÆİÒ %ÉÎËÏÍÍÅÎ ÂÉÓ 
ΤȢΤΡΡ ΉȾ-ÏÎÁÔ

Verbreitung der 
kapitalgedeckten 
betrieblichen 
Altersvorsorge

Absicherung im 
Alter

Staatlicher Zuschuss beträgt maximal 30 %
(also ÍÉÎÄÅÓÔÅÎÓ ΩΤ Ή ÂÉÓ ÈĘÃÈÓÔÅÎÓ ΣΦΦ Ή ÉÍ 

Kalenderjahr)

Bei Arbeitnehmern mit 
unterschiedlichem 
Einkommen

Mehr bAV-
Verträge



BAV-Förderbetrag für Beschäftigte mit geringem Einkommen (Steuermerkmal 07)

Voraussetzungen gem. Ä100 Abs. 1 und 3 EStG für den Förderbetrag sind:

Å Der Arbeitslohn des Arbeitnehmers muss im Inland dem Lohnsteuerabzug unterliegen.

Å Der Arbeitnehmer hat beim Arbeitgeber ein erstes Dienstverhältnis

Å Der Arbeitgeber muss für die Zusage auf bAVȊǳǎŅǘȊƭƛŎƘ ȊǳƳ !ǊōŜƛǘǎƭƻƘƴ ƳƛƴŘŜǎǘŜƴǎ нпл ϵ .ŜƛǘǊŀƎ ŀǳŦǿŜƴŘŜƴ 

Å5ŜǊ ƭŀǳŦŜƴŘŜ !ǊōŜƛǘǎƭƻƘƴ ŘŜǎ !ǊōŜƛǘƴŜƘƳŜǊǎ ŘŀǊŦ ƴƛŎƘǘ ƳŜƘǊ ōŜǘǊŀƎŜƴ ŀƭǎ нΦнлл ϵ κaƻΦ
Sonstige Bezüge (z.B. Weihnachtsgeld), steuerfreie Lohnteile (z.B. steuerfreie Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und bŀŎƘǘŀǊōŜƛǘύΣ ǳƴǘŜǊ ŘƛŜ пп ϵ CǊŜƛƎǊŜƴȊŜ ŦŀƭƭŜƴŘŜ 

Sachbezüge (Ϡ8 Abs. 2 Satz 11 EStG) oder nach ϠϠ37a, 37b, 40, 40b EStG pauschal besteuerte Arbeitslohn bleiben für die Prüfung der Geringverdienergrenzeunberücksichtigt.

Å Der Tarif des Anbieters muss ein ungezillmerterTarif sein

Die Prüfung der Voraussetzungen erfolgt im Zeitpunkt der Beitragsleistung



BAV-Förderbetrag für Beschäftigte mit geringem Einkommen (Steuermerkmal 07)

Die im Rahmen des Artikel 10 des Betriebsrentenstärkungsgesetzes geänderte Lohnsteuerdurchführungsverordnung 

(LStDV) sieht in Ä5 Abs. 2 Nr. 1 i. d. F. ab 2018 vor, dass der Arbeitgeber der Versorgungseinrichtung nicht nur die 

nach Ä3 Nr. 56 und 63 EStG sondern auch die nach Ä100 Abs. 6 EStG steuerfrei belassenen Beiträge mitzuteilen 

hat. 

=> Einführung eines neuen Steuermerkmals zum 01.01.2018

Steuermerkmal 07



BAV-Förderbetrag für Beschäftigte mit geringem Einkommen (Steuermerkmal 07)

Zu melden sind dabei die möglichen steuerfreien Beiträge nach § 100 Abs. 6 EStGςnicht dagegen der für den 

Arbeitgeber mögliche Förderbetrag nach § 100 Abs. 2 EStG.

Grundsätzlich gilt also für Beiträge in der Zusatzversorgung, wenn sie für Geringverdiener geleistet werden:

¶Die Beiträge sind steuerfrei nach §млл !ōǎΦ с 9{ǘD όōƛǎ Ȋǳ пул ϵ κ WŀƘǊύ ǳƴŘ Ƴƛǘ {ǘŜǳŜǊƳŜǊƪƳŀƭ лт Ȋǳ ƳŜƭŘŜƴ;

¶Darüber hinausgehende Beiträge sind steuerfrei nach § 3 Nr. 63 EStG (bis zu 8 % der Beitragsbemessungsgrenze = 

сΦпон ϵ ƛƳ WŀƘǊ нлмфύ ǳƴŘ ǿƛŜ ōƛǎƘŜǊ Ƴƛǘ {ǘŜǳŜǊƳŜǊƪƳŀƭ лм Ȋǳ ƳŜƭŘŜƴ.

¶Umlagen sind steuerfrei nach §о bǊΦ рс 9{ǘD όōƛǎ Ȋǳ мΦслу ϵ ƛƳ WŀƘǊ нлмфύΣ ǾŜǊƳƛƴŘŜǊǘ ǳƳ ǎǘŜǳŜǊŦǊŜƛŜ .ŜƛǘǊŅƎŜ 

nach § 3 Nr. 63 EStG. Der Rahmen für die steuerfreie Umlage wird nicht durch steuerfreie Beiträge nach § 100 

Abs. 6 EStG vermindert.
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Beispiel1: Einstellungab2018ςAbrechnungsverbandI

Sachverhalt Ein Beschäftigter wird ab Januar 2019 ƴŜǳ ŜƛƴƎŜǎǘŜƭƭǘΦ 9Ǌ Ƙŀǘ Ŝƛƴ ƳƻƴŀǘƭƛŎƘŜǎ ȊǳǎŀǘȊǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎǎǇŦƭƛŎƘǘƛƎŜǎ 9ƴǘƎŜƭǘ Ǿƻƴ нΦмллΣлл ϵ Ґ нрΦнллΣлл ϵ ƛƳ WŀƘǊΦ

¦ƳƭŀƎŜ όоΣтр ҈ύΥ фпрΣлл ϵΤ 

½ǳǎŀǘȊōŜƛǘǊŀƎ όп ҈ύΥ мΦллуΣлл ϵ όуп Σлл ϵ ƳƻƴŀǘƭƛŎƘύ

Lösung Dader monatlicheArbeitslohn2.200ϵnicht übersteigtund der Beschäftigtedamit ein Geringverdienernach§ 100EStGist, kannein Förderbetragnach§ 100Abs. 2 EStG

beantragtwerden. Die Beiträge(1008,00 ϵύsind förderfähig, jedochnur bis zur Grenzevon 480ϵ. Somitkann ein Förderbetragvon 144ϵ(30 % aus480ϵύbeantragt

werden.

DieArbeitgeberbeiträge(Zusatzbeiträge)in Höhevon 1.008ϵsindbiszu 480ϵsteuerfreiund mit demSteuermerkmal07 zumelden. DerdarüberhinausgehendeTeildes

Zusatzbeitragesist nach§ 3 Nr. 63 EStGsteuerfrei. DieSteuerfreiheitnach§ 100Abs. 6 EStGist vorrangigvor § 3 Nr. 63 EStGzubehandeln,mindert aberden Rahmenfür

die Steuerfreiheitnach§ 3 Nr. 63 EStGnicht.

DieUmlageist steuerfrei,da die Steuerfreiheitdes§ 3 Nr. 56 EStGnur durchBeiträgenach§ 3 Nr. 63 EStGvermindertwird ςnicht auchdurchBeiträgenach§ 100Abs. 6

EStG. Grundsätzlichkanndie Umlagebiszu1.608ϵjährlichsteuerfreiseinςabzüglichder steuerfreienBeiträgenach§ 3 Nr. 63ϵ(hier also1.608ϵ- 528ϵ= 1.080ϵ. Damit

ist die Umlagein Höhevon945ϵvollständigsteuerfrei.

Meldung der Versicherungsabschnitte

Versicherungsabschnitte Buchungsschlüssel ZV-Entgelt Umlage/Beitrag Elternzeit-bezogene 

Kinderzahl

Beginn Ende Einzahler VersicherungsmerkmalVersteuerungsmerkmal ϵ        /Ŝƴǘϵ Cent

01.01.2019 31.12.2019 01 10 11 25.200,00 945 00

01.01.2019 31.12.2019 01 20 01 13.200,00 528 00

01.01.2019 31.12.2019 01 20 07 12.000,00 480 00
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Beispiel2: Einstellungab2018ςAbrechnungsverbandII

Sachverhalt Ein Beschäftigter wird ab Januar 2019 ƴŜǳ ŜƛƴƎŜǎǘŜƭƭǘΦ 9Ǌ Ƙŀǘ Ŝƛƴ ƳƻƴŀǘƭƛŎƘŜǎ ȊǳǎŀǘȊǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎǎǇŦƭƛŎƘǘƛƎŜǎ 9ƴǘƎŜƭǘ Ǿƻƴ нΦмллΣлл ϵ Ґ нрΦнллΣлл ϵ ƛƳ WŀƘǊ.

tŦƭƛŎƘǘōŜƛǘǊŀƎ όпΣу ҈ύΥ мΦнлфΣсл ϵ όмллΣул ϵ ƳƻƴŀǘƭƛŎƘύ

Lösung Dader monatlicheArbeitslohn2.200ϵnicht übersteigtund der Beschäftigtedamit ein Geringverdienernach§ 100EStGist, kannein Förderbetragnach§ 100Abs. 2 EStG

beantragtwerden. Die Beiträge(1209,60 ϵύsind förderfähig, jedochnur bis zur Grenzevon 480ϵ. Somitkann ein Förderbetragvon 144ϵ(30 % aus480ϵύbeantragt

werden.

DieArbeitgeberbeiträge(Pflichtbeitrag)in Höhevon1.209,60ϵsindbiszu480ϵsteuerfreiund mit demSteuermerkmal07 zumelden. DerdarüberhinausgehendeTeildes

Pflichtbeitragesist nach§ 3 Nr. 63 EStGsteuerfrei. DieSteuerfreiheitnach§ 100Abs. 6 EStGist vorrangigvor § 3 Nr. 63 EStGzubehandeln,mindert aberdenRahmenfür

die Steuerfreiheitnach§ 3 Nr. 63 EStGnicht.

Meldung der Versicherungsabschnitte

Versicherungsabschnitte Buchungsschlüssel ZV-Entgelt Umlage/Beitrag Elternzeit-bezogene 

Kinderzahl

Beginn Ende Einzahler VersicherungsmerkmalVersteuerungsmerkmal ϵ        /Ŝƴǘϵ Cent

01.01.2019 31.12.2019 01 15 01 15.200,00 729 60

01.01.2019 31.12.2019 01 15 07 10.000,00 480 00



BAV-Förderbetrag für Beschäftigte mit geringem Einkommen (Steuermerkmal 07)

Bereits im Jahr 2016 bestehende Vereinbarung:

Hat ein Arbeitgeber bereits im Jahr 2016 Beiträge in die Zusatzversorgung gezahlt, so ist der BAV-Förderbetrag auf 

den Betrag beschränkt, den der Arbeitgeber ab dem 1. Januar 2018 über den bisherigen Beitrag hinaus leistet (Ϡ100 

Abs. 2 Satz 2 EStG). 

Eine mögliche Beschränkung des Förderbetrages nach Ϡ100 Abs. 2 Satz 2 EStG spielt jedoch bei der Meldung an die 

Zusatzversorgung keine Rolle. Es ist stets der steuerfreie Beitrag nach Ϡмлл !ōǎΦ с 9{ǘD όƳŀȄΦ пул ϵύ Ƴƛǘ ŘŜƳ 

Steuermerkmal 07 zu melden.
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Beispiel3: BereitsBeiträgevor 2017ςAbrechnungsverbandI

Sachverhalt Ein Arbeitgeber hat bereits im Jahr 2016 Beiträge in die Zusatzversorgung gezahlt. 

WŀƘǊŜǎŜƴǘƎŜƭǘ нлмсΥ мнΦлллΣлл ϵ    ƘƛŜǊŀǳǎ ½ǳǎŀǘȊōŜƛǘǊŀƎ п ҈ Ґ пул ϵ

Jahresentgelt 2019: мрΦлллΣлл ϵ    ƘƛŜǊŀǳǎ ½ǳǎŀǘȊōŜƛǘǊŀƎ п ҈ Ґ слл ϵ

Lösung Dader monatlicheArbeitslohn2.200ϵnicht übersteigt,kannein Förderbetragnach§ 100Abs. 2 EStGbeantragtwerden.

DieZusagezurbetrieblichenAltersversorgunghat bereitsim Jahr2016bestanden. Damit ist nicht der gesamteBeitrag(bzw. maximal480ϵύförderfähig. DerFörderbetrag

beträgtalsonicht 144ϵ(30 %aus480ϵύΣsondernlediglichdie DifferenzausdenBeiträgen2019ς2016- also120ϵ(600ϵ- 480)

DieZusatzbeiträgesindbiszueinemBetragvon 480ϵsteuerfreinach§ 100Abs. 6 EStGund somit mit demSteuermerkmal07 zumelden. DerdarüberhinausgehendeTeil

desZusatzbeitragesist nach§ 3 Nr. 63 EStGsteuerfrei. DieSteuerfreiheitnach§ 100Abs. 6 EStGist vorrangigvor der nach§ 3 Nr. 63 EStGzubehandeln.

DieUmlageist steuerfrei,dader Grenzbetragfür die Steuerfreiheit(1.608ϵύlediglichdurchdie steuerfreienBeiträgenach§ 3 Nr. 63 EStG(120ϵύvermindertwird.

Meldung der Versicherungsabschnitte

Versicherungsabschnitte Buchungsschlüssel ZV-Entgelt Umlage/Beitrag Elternzeitbezogene 

Kinderzahl

Beginn Ende Einzahler VersicherungsmerkmalVersteuerungsmerkmal ϵ  Cent ϵ Cent

01.01.2019 31.12.2019 01 10 11 15.000,00 562 50

01.01.2019 31.12.2019 01 20 01 3.000,00 120 00

01.01.2019 31.12.2019 01 20 07 12.000,00 480 00
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Beispiel4: BereitsBeiträgevor 2017ςAbrechnungsverbandII

Sachverhalt Ein Arbeitgeber hat bereits im Jahr 2016 Beiträge in die Zusatzversorgung gezahlt. 

Jahresentgelt 2016: 13.000,00 ϵ    ƘƛŜǊŀǳǎ Pflichtbeitrag 4,8 % = 627 ϵ

Jahresentgelt 2019: мрΦлллΣлл ϵ    ƘƛŜǊŀǳǎ Pflichtbeitrag 4,8 % = 720 ϵ

Lösung Dader monatlicheArbeitslohn2.200ϵnicht übersteigt,kannein Förderbetragnach§ 100Abs. 2 EStGbeantragtwerden.

DieZusagezur betrieblichenAltersversorgunghat bereitsim Jahr2016bestanden. Damit ist nicht der gesamteBeitrag(bzw. maximal480ϵύförderfähig. DerFörderbetrag

beträgtalsonicht 144ϵ(30 %aus480ϵύΣsondernlediglichdie DifferenzausdenBeiträgen2019ς2016- also93ϵ(720ϵ- 627ϵ)

DiePflichtbeiträgesindbiszueinemBetragvon 480ϵsteuerfreinach§ 100Abs. 6 EStGund somit mit dem Steuermerkmal07 zumelden. DerdarüberhinausgehendeTeil

desPflichtbeitragesist nach§ 3 Nr. 63 EStGsteuerfrei. DieSteuerfreiheitnach§ 100Abs. 6 EStGist vorrangigvor der nach§ 3 Nr. 63 EStGzubehandeln.

Meldung der Versicherungsabschnitte

Versicherungsabschnitte Buchungsschlüssel ZV-Entgelt Umlage/Beitrag Elternzeitbezogene 

Kinderzahl

Beginn Ende Einzahler Versicherungsmerkmal Versteuerungsmerkmal ϵ  Cent ϵ Cent

01.01.2019 31.12.2019 01 15 01 5.000,00 240 00

01.01.2019 31.12.2019 01 15 07 10.000,00 480 00



BAV-Förderbetrag für Beschäftigte mit geringem Einkommen (Steuermerkmal 07)

Verhältnisse im Zeitpunkt der Beitragsleistung:

ÅFür die Prüfung der Voraussetzungen des BAV-Förderbetrags sind immer nur die Verhältnisse im Zeitpunkt der 

Beitragsleistung maßgebend (Ϡ100 Abs.4 Satz 1 EStG)

ÅUnvorhergeseheneÄnderungen der Verhältnisse sind unbeachtlich

ÅDie Regelung betrifft insbesondere Fälle mit schwankendem oder steigendem Arbeitslohn sowie Fälle, in denen 

der Mindestbetrag nach Ϡ100 Abs. 3 Nr. 2 EStG nicht erreicht wird. 

²ƛǊŘ ŘŜǊ ƧŅƘǊƭƛŎƘŜ aƛƴŘŜǎǘōŜǘǊŀƎ ό.ŜƛǘǊŅƎŜ ƛƴ IǀƘŜ Ǿƻƴ ƳƛƴŘŜǎǘŜƴǎ нпл ϵύ ŀǳǎ DǊǸƴŘŜƴ ƴƛŎƘǘ ŜǊǊŜƛŎƘǘΣ ŘƛŜ ȊǳƳ 

Zeitpunkt der Inanspruchnahme des BAV-Förderbetrages nicht absehbar waren (z.B. weil der Beschäftigte 

unerwartet ausscheidet, bevor der Mindestbetrag erreicht ist) oder wird die Einkommensgrenze aufgrund einer 

rückwirkenden Gehaltserhöhung überschritten, ist der BAV-Förderbetrag nicht rückgängig zu machen.
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Beispiel5: Überschreitender Geringverdienergrenze

Sachverhalt Ein Beschäftigter hat in den Monaten Januar ςSeptember ein monatliches Entgelt in Höhe von 1.200,00 Euro. Ab dem 1.Oktober 2019 beträgt das Entgelt infolge einer 

Erhöhung der Arbeitszeit monatlich 2.400,00 Euro.

Ĕ Entgelt 2019:     муΦллл ϵ

Ĕ ¦ƳƭŀƎŜ όоΣтр ҈ύ Ґ стр ϵ

Ĕ ½ǳǎŀǘȊōŜƛǘǊŀƎ όп ҈ύ Ґ тнл ϵ

Lösung Nur in denMonatenJanuarςSeptember2019sinddie Voraussetzungenfür einenFörderbetragnach§ 100EStGgegeben. DieZusatzbeiträgein Höhevon432ϵ(1.200ϵx 9

Monatex 4 %) sindförderfähignach§ 100EStG. DieBeiträgesindnach§ 100Abs. 6 EStGsteuerfrei(Steuermerkmal07).

Ab Oktober2019 liegendie monatlichenEntgelteüber 2.200,00 Euro,so dassinsoweit keine Förderungmehr nach§ 100 EStGbesteht; die Zusatzbeiträgekönnennicht

mehrnach§ 100Abs. 6 EStG(bismax. 480ϵύsteuerfreisein; esbestehtjedochSteuerfreiheitnach§ 3 Nr. 63 EStG.

Ĕ Beider Meldungist der steuerfreieBeitragnach§ 100Abs. 6 EStGauf432Eurozubegrenzen.

Meldung der Versicherungsabschnitte

Versicherungsabschnitte Buchungsschlüssel ZV-Entgelt Umlage/Beitrag Elternzeitbezogene 

Kinderzahl

Beginn Ende Einzahler Versicherungsmerkmal Versteuerungsmerkmal ϵ  Cent ϵ Cent

01.01.2019 31.12.2019 01 10 11 18.000,00 675 00

01.01.2019 31.12.2019 01 20 01 7.200,00 288 00

01.01.2019 31.12.2019 01 20 07 10.800,00 432 00



BAV-Förderbetrag für Beschäftigte mit geringem Einkommen (Steuermerkmal 07)

DieFörderungsetztvoraus,dass

¶monatlichςzumindestin einemMonatςein Entgeltbismax. 2.200ϵvorliegtund

¶der Arbeitgebereinen Mindestbeitragi.H.v. 240,00 ϵim Kalenderjahrin eine kapitalgedeckteAltersversorgung

geleistethat.

Nur wenn dieseVoraussetzungenerfüllt sind, kann ein Förderbetragfür den jeweiligenMonat geltend gemacht

werden und damit auchdie Steuerfreistellungnach§ 100 Abs. 6 EStGeintreten. Dasgilt auchbei schwankenden

Entgeltenfür die Monate,in denendasEntgelt2.200ϵnicht übersteigt.

Für die Steuerfreiheit nach § 100 Abs. 6 EStGist es nicht erforderlich, dasstatsächlichein Förderbetraggeltend

gemachtwird, sondernlediglich,dassdie Fördervoraussetzungenerfüllt sind.



BAV-Förderbetrag für Beschäftigte mit geringem Einkommen (Steuermerkmal 07)

Vereinbarung ab 2017:

Für die Begrenzung des BAV-Förderbetrages bei bereits bestehenden Versorgungsvereinbarungen wird auf das 

Referenzjahr 2016 abgestellt. Dadurch greift bei einer erst im Jahr 2017 erteilten Zusage die Begrenzung des Ϡ100 

Abs. 2 Satz 2 EStG nicht. Dies gilt entsprechend für alle Erhöhungen des Beitrages ab 2017.

Beispiel: 

5ŜǊ !ǊōŜƛǘƎŜōŜǊ ȊŀƘƭǘ ƛƳ WŀƘǊ нлмс ŦǸǊ tŜǊǎƻƴ ! ŜƛƴŜƴ .ŜƛǘǊŀƎ ƛƴ IǀƘŜ Ǿƻƴ мул ϵΦ 9Ǌ ŜǊƘǀƘǘ ŘŜƴ .ŜƛǘǊŀƎ ŀō ŘŜƳ WŀƘǊ 

нлмт ŀǳŦ нпл ϵ ό9ǊƘǀƘǳƴƎ ǳƳ сл ϵύΦ CǸǊ ŘƛŜ ƛƳ WŀƘǊ нлмт ƴŜǳ ŜƛƴƎŜǎǘŜƭƭǘŜ tŜǊǎƻƴ . ȊŀƘƭǘ ŜǊ ŜƛƴŜƴ .ŜƛǘǊŀƎ Ǿƻƴ нпл ϵ

Der BAV-CǀǊŘŜǊōŜǘǊŀƎ ōŜǘǊŅƎǘ ƎǊǳƴŘǎŅǘȊƭƛŎƘ ол ҈ Ǿƻƴ нпл ϵ όҐ тн ϵ)

Für die neu eingestellte Person B kann der Arbeitgeber den BAV-CǀǊŘŜǊōŜǘǊŀƎ ƛƴ ŘŜǊ ǾƻƭƭŜƴ IǀƘŜ Ǿƻƴ тн ϵ 

beanspruchen.

Für Person A kann er ςaufgrund der Begrenzung nach Ϡ100 Abs. 2 Satz 2 EStG ςden BAV-Förderbetrag nur in Höhe 

Ǿƻƴ сл ϵ ό9ǊƘǀƘǳƴƎ ŘŜǎ .ŜƛǘǊŀƎŜǎύ ōŜŀƴǎǇǊǳŎƘŜƴΦ



I. BAV-Förderbetrag für Beschäftigte mit geringem Einkommen 

(Steuermerkmal 07)

II. Online-Mitgliederportal der BVK Zusatzversorgung



Online-Mitgliederportal der BVK Zusatzversorgung

Meldewesen und Datenaustausch

Mitglieder der BVK Zusatzversorgung erstellen Ihre Meldungen manuell(in Papierform) oder maschinell(als Datei).

Die Erstellung und Verarbeitung manueller Meldungen ist sowohl für die meldende, als auch die verarbeitende 

Stelle mit teils hohen Aufwänden und Kosten verbunden (Briefversand > Bearbeitung des Posteingangs > Prüfung 

und Verarbeitung durch Sachbearbeiter > Rückmeldung an den Melder).

Maschinelle Meldungen vereinfachen in vielerlei Hinsicht den Austausch und die Verarbeitung auf beiden Seiten. 

Aus dem Abrechnungsprogramm eines Arbeitgebers oder Dienstleisters werden Monats- und Jahresmeldungen in 

einer Meldedatei zusammengefasst (Datüv-Richtlinien).



Online-Mitgliederportal der BVK Zusatzversorgung

Meldewesen und Datenaustausch

Für die Übermittlung von Meldungen an die BVK Zusatzversorgung gab es ŀƭǎ ŜǊǎǘŜ αǘŜŎƘƴƛǎŎƘŜά IƛƭŦŜ ŘŜƴ 

sogenannten Mitgliederbereich (Online-Formular für Einzelmeldungen oderelektronischer Datenaustausch für 

Meldedateien).

Nach langer Zeit der Bereitstellung und Verwendung, erfüllte der Mitgliederbereich nicht mehr den Bedarf und die 

Ansprüche unserer Mitglieder und deren Dienstleister (lückenhafte Plausibilitätsprüfungen, schlechte Datenqualität, 

lange Rückmeldezeiten). 

Man entwickelte daher eine zeitgemäße Online-Lösung. Nach abgeschlossener Projekt- und Testphase, wurde im 

Jahr 2011 das Mitgliederportal der BVK Zusatzversorgung unter dem Namen Zusatzversorgungaktiv eingeführt.



Online-Mitgliederportal der BVK Zusatzversorgung

Das Projekt RePort

Überarbeitung des bereits in die Jahre gekommenen G-tƻǊǘŀƭǎ όα½ǳǎŀǘȊǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎŀƪǘƛǾά) zu einer kompletten 

Neuentwicklung, basierend auf moderner {ƻŦǘǿŀǊŜŀǊŎƘƛǘŜƪǘǳǊ ǳƴŘ ΰ{ǘŀǘŜ of the!ǊǘΨ 5ŜǎƛƎƴΦ

Auf der Basis von Anregungen und Vorschlägen, die wir über die Jahre von unseren Mitgliedern / Anwendern 

erhalten haben, sowie aufgetretenen Fehlern, wurde die neue Version des Portals umfassend verbessert.

Das überarbeitete Mitgliederportal der BVK Zusatzversorgung ging am 20.05.2019 online!



Mitgliederportal, Futura und ELLA

Webservice

ELLA

Futura

Portalanwendung
Portalnutzer /

Anwender

NVS
Berichte Portal

Internet

5ŀǎ aƛǘƎƭƛŜŘŜǊǇƻǊǘŀƭ ǾŜǊŦǸƎǘ ǸōŜǊ Ŝƛƴ ǎƻƎŜƴŀƴƴǘŜǎ αaƻƴƛǘƻǊƛƴƎά όҐ «ōŜǊǿŀŎƘǳƴƎύΦ
Bei den angebundenen Systeme wird regelmäßig angefragt, ob sie zur Verfügung stehen.

Wenn nicht, erscheint automatisch ein Hinweis auf der Portalseite.



Online-Mitgliederportal der BVK Zusatzversorgung

Mitgliederstruktur und Portalnutzung

Arbeitgeber erhalten im Rahmen Ihrer Mitgliedschaft eine Mitgliedsnummer bei der BVK Zusatzversorgung 

(rechtliche Grundlage). Die Mitgliedsnummer wird zudem auch als Abrechnungsstellennummer angelegt (für 

Meldewesen, Zahlungsverkehr, Abrechnung usw.)

Je nach Arbeitgeberstruktur können zu einer Mitgliedschaft bzw. Mitgliedsnummer, weitere Abrechnungsstellen 

gehören:

Name MGL-Nr. ABR-Nr.

Arbeitgeber1 123456 123456

Name MGL-Nr. ABR-Nr.

Arbeitgeber 1 123456 123456

Arbeitgeber 2 123457

Arbeitgeber 3 123458

Arbeitgeber 2 und 3 haben keine 
eigene Mitgliedschaft bei der ZVK. 
Sie sind als Abrechnungsstelle dem 
Mitglied zugeordnet.



Online-Mitgliederportal der BVK Zusatzversorgung

Mitgliederstruktur und Portalnutzung

Für die Nutzung der Mitgliederportals, benennt der Arbeitgeber / das Mitglied mindestens einen Administrator. 

Der Administrator registriert sich für die Mitgliedsnummer(n)für die er eine Berechtigung benötigt. Er erwirbt selbst 

keine Nutzungsrechte für die einzelnen Service-Funktionen des Portals. Er trägt die Verantwortung für die Vergabe und 

Verwaltung der Berechtigungen seiner Sachbearbeiter, sowie für jede Änderung in der Benutzerverwaltung. 

ü Dieser Sachverhalt kann die Portalnutzung für manche Mitglieder erschweren oder sogar unmöglich machen 

(unabhängige Abrechnungsstelle(n) / Einsicht von Versichertendaten).

Name MGL-Nr. ABR-Nr.

Arbeitgeber 1 123456 123456

Arbeitgeber 2 123457

Arbeitgeber 3 123458

Der Administrator registriert sich für die Mitgliedsnummer 123456.
Er erhält dadurch automatisch die Berechtigung für die 
Abrechnungsstellen 123456, 123457 und 123458.
Das Nutzungsrecht für die Abrechnungsstellen kann er anschließend den Sachbearbeitern 
zuteilen.



Online-Mitgliederportal der BVK Zusatzversorgung

Rollenkonzept Mitgliederportal

Für Anwender gibt es im Mitgliederportal drei Benutzerrollen:

Benutzerrolle Zugang Rechte

Administrator
Registrierungerforderlich / 
benötigt Einverständnis des Mitglieds

Ist den Sachbearbeiternvorgeschalten.
Trägt die Verantwortung für die Vergabe und Verwaltung der 
Berechtigungen seiner Sachbearbeiter.

Sachbearbeiter
Keine Registrierung / 
wird durch Administratorangelegt

Erhältvollen Zugriff (lesend/schreibend) auf die 
Abrechnungsstellen die ihm der Admin zuweist.
Kann alle Service-Funktionen des Mitgliederportals nutzen 
(Daten-Upload, Einzelmeldungen, Auswertungen, 
Dokumentenarchiv).

Rechenzentrum
Registrierungerforderlich / 
benötigt kein Einverständnis eines 
Mitglieds

Erhält keinen Zugriff auf die Abrechnungsstellen unserer
Mitglieder.
Es wird eine individuelle Zulassungsnummer vergeben. Diese 
wird für den Daten-Upload benötigt. 



Administrator 
beantragt 

Nutzungsrechte für 
seine 

Mitgliedsnummer(n)

Administrator sendet 
Antrag an BVK

Der Antrag wird 
geprüft und 
freigegeben

Der Administrator 
erhält seine 

Zugangsdaten per 
Brief

Rollenkonzept Mitgliederportal

Rechenzentrum beantragt 
Nutzungsrechte für den 

Daten-Upload (Antragstellung 
erfolgt ohne Bezug zu einer 
Mitgliedsnummer. Es wird 
kein Einverständnis eines 

Mitglieds benötigt)

Registrierung 

Administrator

+ Rechenzentrum 
(o. Abb.)



Online-Mitgliederportal der BVK Zusatzversorgung

Admin-Registrierung über Homepage der BVK Zusatzversorgung:

http://mitgliederportal.bvk-zusatzversorgung.de

http://mitgliederportal.bvk-zusatzversorgung.de/


Rollenkonzept Mitgliederportal

Administrator B

Administrator A

Sachbearbeiter 1 Sachbearbeiter 2 Sachbearbeiter 3

ABR-Nr. 123456
ABR-Nr. 123457
ABR-Nr. 123458

ABR-Nr. 123456
ABR-Nr. 123457

ABR-Nr. 123458

Registriert für Mitgliedsnummer 
123456

ABR-Nr. 123456
ABR-Nr. 123457
ABR-Nr. 123458

Rolle des 

Administrator

{ŀŎƘōŜŀǊōŜƛǘŜǊ Χ

Sachbearbeiter erhalten 
vollen Zugriff auf die 

Abrechnungsstellen die 
ihnen der Administrator 

zugewiesen hat!
Sachbearbeiter könnte 
auch vom Dienstleister 

sein!



Rollenkonzept Mitgliederportal

Sachbearbeiter wendet 
sich bzgl. seiner 

Zugangsdaten an den 
Administrator

Administrator legt 
Sachbearbeiter in der 

Benutzerverwaltung an

Administrator teilt dem 
Sachbearbeiter das 
Einmalpasswort mit

Zugang für 
Sachbearbeiter

Vorname
Name
E-Mail
ABR-Nr.

Zugang?
Einmalpasswort!

Admin Admin Admin



Online-Mitgliederportal der BVK Zusatzversorgung

Häufige Fragen und Anleitungen finden Sie auf unserer Homepage der BVK Zusatzversorgung:

http://mitgliederportal.bvk-zusatzversorgung.de

http://mitgliederportal.bvk-zusatzversorgung.de/


α²ŀǎ ƪŀƴƴ ŘŜǊ !ŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƻǊΚά
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α²ŀǎ ƪŀƴƴ ŘŜǊ {ŀŎƘōŜŀǊōŜƛǘŜǊΚά



Ihr Abrechnungsprogrammunterstützt
die Erstellung von Meldedateien die
den Richtlinien der DATÜV-ZVE
entsprechen?

Dann können Sie ihre Monats-, und
Jahresmeldungenganz bequem über
die Upload-Funktion des
Mitgliederportals an die BVK
Zusatzversorgungübermitteln.

Ihre Vorteile:
Å Durcheine sichereVerbindungsind die vertraulichenDaten

Ihrer Beschäftigten bei der Übermittlung und für die
anschließendeVerarbeitunggeschützt.

Å SiekönnenmehrereDatüv-Dateiengleichzeitighochladen.



Sie möchten fehlerhafte Meldungen
korrigieren, Versicherungsverläufe
überprüfen oder die StammdatenIhrer
Beschäftigtenpflegen?

Mit der Service-Funktion der
Einzelmeldung geht das ganz
unkompliziert. Von der Anmeldungund
Abmeldungbis hin zur Jahresmeldung
können Sie in jeweils eigenen
Prozessen, die Meldungen einzelner
Versichertereingeben,berichtigenoder
bei Bedarfstornieren.

Ihre Vorteile:
Å Fehlerhafte Meldungen (Fehlerschreiben der BVK

Zusatzversorgung)können auf diesem Weg bearbeitet
werden.

Å Ihre Eingaben werden auf den Portaloberflächen auf
Plausibilitätgeprüft, korrekte Meldungen werden sofort in
unserenBestandübernommen.

Å Meldungen in Papierform werden reduziert, wodurch sich
RessourcenundPortokosteneinsparenlassen.



Vorderseite Rückseite















Meldung als PDF 
(optional aufrufbar)



Vorderseite Rückseite







Aufruf des zuvor 
erfassten Versicherten











Meldung als PDF 
(optional aufrufbar)





AuswertungenschaffenTransparenzund sind
zudemeine hervorragendeUnterstützungzur
Vorbereitung Ihrer Abrechnungsstelle(n),für
die Jahresabrechnung durch die BVK
Zusatzversorgung.

StellenSie fest, ob Jahresmeldungenfehlen
oder fehlerhaftsind.
Erstellen Sie Übersichten zum
Versichertenbestandum einen Abgleichder
gemeldeten Versicherten mit Ihren
Beschäftigten durchzuführen oder
Versicherungsnummern in Erfahrung zu
bringen.
Mit ZahlungsübersichtenhabenSie jederzeit
die Kontobewegungen unter Ihrer
Abrechnungsstelle(n)im Blick.

Ihre Vorteile:
Å Behalten Sie Meldungen und Zahlungen Ihrer

Abrechnungsstelle(n)im Blick, in dem Sie die Service-
Funktionder Auswertungenverwenden.

Å Über das Mitgliederportal angeforderte Auswertungen
werden zum Abruf im Dokumente-Bereich des Portals
bereitgestellt.







Mögliche Sortierungen:
Name/Vorname
Personalnummer
Versicherungsnummer

muster@versorgungskammer.de
E-Mail des Anwenders ist vorbelegt.
Bei gesetztem Haken erhält der User 
eine Benachrichtigung per E-Mail,
sobald die Auswertung erstellt wurde.

















DerDokumente-BereichermöglichtIhnenden
Abruf verschiedener Dokumente, die wir
Ihnen aktuell auch noch auf dem Postweg
zukommenlassen.

Über Abrechnungsstelle lassen sich
Abrechnungs- und Mahnschreiben,sowie die
im Portal angeforderte Auswertungen
abrufen.
Unter Versicherte, finden Sie
Anmeldebestätigungen, Nach- und
Berichtigungsmeldungen oder auch
Fehlerschreiben.

Dokumente werden Ihnen für das laufende
Geschäftsjahr, als auch für die zwei
vorangegangenenJahreangezeigt.

Ihre Vorteile:
Å Dokumente zu Ihrer Abrechnungsstelle(n) und zu 

Versicherten als Download (PDF).

Å Über das Mitgliederportal angeforderte Auswertungen 
werden zum Download bereitgestellt.
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IhreVorteileauf einenBlick:

V SichereAnwendungzurÜbermittlungund VerarbeitungvertraulicherDatenIhrer Beschäftigten.

V HoheMeldequalitätdurchPrüfungder Eingabenauf denPortaloberflächen.

V KostenersparnisdurchReduzierungvonMeldungenin Papierform.

V TransparenzdurchMöglichkeitder Auswertungen.

V KostenfreierServiceder BVKZusatzversorgungfür unsereMitgliederund derenDienstleister.



Weiterentwicklung

Mitglieder
portal

Anpassungen

der 
Bestandssoftware 

Bedarf und 
Wünsche

(Kundenfeedback)

Datenschutz
Innovationen 

und Ideen

Rechtliche 
Themen
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Weiterer Anbieter, wie bisher:


